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— darunter: Produktion ausgewählter Erzeug
nisse für die Bevölkerung nach 
Preisgruppen im Umfang der fest
gelegten Nomenklatur

Die Kennziffer ist als staatliche Aufgabe und 
staatliche Planauflage anzuwenden.
(Durch die Staatliche Plankommission, die Mi
nisterien und Kombinate sind weitere Erzeug
nispositionen, die die gebrauchswertmäßige 
Struktur des Produktionsvolumens bestimmen 
und die proportionale Entwicklung von Final
erzeugnissen, Zulieferungen und Ersatzteilen 
sichern, festzulegen.)

1.13. Endprodukt des Kombinates
Diese Kennziffer ist in der Industrie und im 
Bauwesen als staatliche Aufgabe und staatliche 
Planauflage anzuwenden. (Im Bauwesen 1983 
nur als staatliche Planauflage) Die staatliche 
Aufgabe ist durch die Minister herauszugeben.

k 4.6. Arbeitszeiteinsparungen durch Maßnahmen des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts6)
darunter: aus dem Einsatz von Industrierobo

tern

k 6.1. Bilanzanteile

— zum Bezug volkswirtschaftlich wichtiger Er
zeugnisse für S- und M-Positionen und für 
Konsumgüter entsprechend der Nomenkla
tur des zentralen Versorgungsplanes

— zur Bereitstellung an Zulieferungen für den 
Anlagenexport entsprechend den Rechtsvor
schriften

— für Import aus dem SW und dem NSW für 
die Positionen des Bilanztyps Ausrüstungen 
im Umfang der im Bilanzverzeichnis fest
gelegten verbraucherseitig zu planenden S- 
und M-Positionen (als staatliche Planauf
lage)

— für ausgewählte Konsumgüter nach Preis
gruppen im Umfang der festgelegten No
menklatur

k 6.2. Aufkommen und Verwendung von Sekundär
rohstoffen und Abprodukten in Menge
(Das Aufkommen wichtiger Sekundärrohstoffe 
aus Haushalten der Bevölkerung ist durch das 
Ministerium für Materialwirtschaft für die Vor
bereitung der staatlichen Aufgaben sowie mit 
dem Planentwurf insgesamt und untergliedert 
nach Bezirken zu planen.)

6.4. Buchstabe a) wird gestrichen.

6.9. Die Kennziffer Umlaufmittelintensität wird er
setzt durch Bestände an materiellen Umlaufmit
teln)1)

Die Kennziffer ist auch im Bereich Umwelt
schutz und Wasserwirtschaft anzuwenden.

k 7.2.a. Anzahl des Leitungs- und Verwaltungsperso
nals in VbE
Die Kennziffer ist auch im Bereich Verkehrs
wesen (zentral- und örtlichgeleitet) anzuwen
den.

k 8.1. Ergebnis Inland und aus sonstigem Umsatz
Die Kehnziffer ist auch für die Bereiche Um
weltschutz und Wasserwirtschaft, Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft (zentral- und ört
lichgeleitet), Post- und Fernmeldewesen, Pro
duktionsmittelhandel, Konsumgüterbinnenhan
del (zentral- und örtlichgeleitet) anzuwenden.

k 8.4. Kosten je 100 M Warenproduktion (ohne Indu
strieanlagenbau) bzw. Produktion des Bauwe
sens
Die Kennziffer ist als staatliche Aufgabe und 
staatliche Planauflage in den zentral- und ört
lichgeleiteten Bereichen der Industrie, des Bau
wesens, des Verkehrswesens und der Forstwirt
schaft sowie des Ministeriums für Post- und 
Fernmeldewesen anzuwenden.
Sie ist zu planen als Verhältnis der Gesamt
selbstkosten der realisierten finanzgeplanten 
Warenproduktion ohne Industrieanlagenbau 
zur realisierten finanzgeplanten Warenproduk
tion zu BP ohne Industrieanlagenbau (Kosten
satz).

k 8.5. Grundmaterialkosten je 100 M Warenproduk
tion bzw. Produktion des Bauwesens (ohne In
dustrieanlagenbau)

k 8.13. Kosten für Leitung und Verwaltung
Die Kennziffer ist auch für die Bereiche Ver
kehrswesen (zentral- und örtlichgeleitet), Post- 
und Fernmeldewesen, Umweltschutz und Was
serwirtschaft, Land-, Forst- und Nahrungsgü
terwirtschaft (zentral- und örtlichgeleitet), Pro
duktionsmittelhandel, Konsumgüterbinnenhan
del (zentral- und örtlichgeleitet) anzuwenden.

2.2. Zu Teil B der Nomenklatur:

Neu aufgenommen werden folgende Kennziffern:

In Ziff. 10) für den Industrieanlagenbau
4. Produktionsverbrauch je 100 M Warenproduktion 

des Industrieanlagenbaus

In Ziff. 29) für die Räte der Bezirke:
Im Abschnitt Bauwesen und Wohnungsbau
— Baureparaturen insgesamt

Im Abschnitt Konsumgüterbinnenhandel
— Grad der Eigenversorgung Frischobst in %
— Grad der Eigenversorgung Frischgemüse in %

Im Abschnitt Kultur

— Anzahl der Plätze in staatlichen Jugendklubeinrich
tungen (hauptamtlich geleitet)
Die Kennziffer ist als staatliche Aufgabe und staat
liche Planauflage anzuwenden.

— Anzahl der Besucher in staatlichen Jugendklubein
richtungen (hauptamtlich geleitet)
Die Kennziffer ist als staatliche Planauflage anzu
wenden.

Ergänzt werden folgende Kennziffern:
In Ziff. 11) für Ministerium für Bauwesen

Die Ziff. 20 um 
— Jugendklubeinrichtungen


